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Praxis-Report

Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungsunfähigkeit
von Andre Koppel, Berlin

Die Feststellung des Zeitpunkts der Zahlungsunfähigkeit 
ist von essenzieller Bedeutung innerhalb eines Insolvenz­
verfahrens -  nicht nur zur Ermittlung von Anfechtungsan­
sprüchen. Obwohl es einfach klingt, ist die Ermittlung je ­
doch mit einer großen Zahl potenzieller Hürden sowie 
Interpretationsmöglichkeiten verbunden, die Grundlage 
mannigfaltiger Auslegungen sind. Dieser Artikel beschäf­
tigt sich mit der Ermittlung basierend auf -  in einer irgend­
wie gearteten Form vorhandenen -  digitalen Buchungs­
daten. Zum Einsatz kommen die INVEP..Quantum-Module, 
die über die entsprechenden Möglichkeiten der Datenein- 
spielung, Konsolidierung und ggf. Ergänzung verfügen. 
Als erweiterte Komponente der Quantum-Module können 
auf Wolfram-Mathematica basierende Komponenten ein­
gesetzt werden, die eine Vielzahl an Varianten zur Visuali­
sierung und zur Hochrechnung bei nicht vorhandenen 
Daten bieten.

Ausgehend von einem eingespielten Datenbestand stellen 
sich diverse Fragen und Herausforderungen, die alle einzeln 
angegangen werden müssen, um ggf. einer juristischen Aus­
einandersetzung standhalten zu können. Ein leistungsstarker 
gegnerischer Rechtsvertreter wird die Datenbasis oder die 
darauf basierenden Schlussfolgerungen angreifen. Eine Ar­
gumentation muss daher auf einer stabilen Datenbasis stehen 
oder -  sofern diese nicht zur Verfügung steht -  von Annah­
men ausgehen, die den Gegner besserstellen. Tatsächlich 
könnte auch ein möglicher Gegner die gleichen technischen 
hier dargestellten Mittel einsetzen, um einer ungünstigen 
Auslegung entgegenzutreten.

Grds. werden bei der Ermittlung -  jeweils tagesaktuell -  
zwei Summen gegenübergestellt, die verfügbaren Mittel zu 
den fälligen Verbindlichkeiten. Können die fälligen Verbind­
lichkeiten nur zu weniger als 90 % beglichen werden, so 
muss -  mehrfach abgestuft -  von einem Insolvenzzeitpunkt 
ausgegangen werden.

• Feststellung der verfügbaren Mittel:

I.d.R. sind dies die Bankkonten sowie die Kasse. Es kann 
darüber diskutiert werden, ob Geldtransit oder spezielle 
Sonderkonten hinzugezählt werden. Dies muss von Fall 
zu Fall entschieden werden, da es hier sehr abweichende 
Meinungen gibt.

Debitoren -  also Kunden und Außenstände -  können in 
der ersten Betrachtung außen vor gelassen werden. Die 
Debitoren können z.B. auszugsweise zu einem späteren 
Zeitpunkt bei einer weiteren Betrachtung hinzugezogen 
werden.

• Feststellung der über die vorhandenen Mittel hinaus­
gehenden Mittel (z.B. Dispolimits) oder die Einschrän­
kung der Mittel (z.B. Avale).

• Feststellung der Verbindlichkeiten:

In der einfachsten Betrachtung werden die Verbindlich­
keiten durch die Kreditoren „verkörpert“. Auf die Be­
rücksichtigung der Fälligkeiten wird weiter unten im 
Artikel eingegangen. Dauerhafte Verpflichtungen wie 
Löhne, Gehälter, Mieten, Steuern, Abgaben u.Ä. kön­
nen zunächst ignoriert werden, da sie sich in direkten 
Kontenbewegungen widerspiegeln und das „Belegereig­
nis“ (also die Bankbuchung) zuerst einmal als Fälligkeit 
betrachtet werden kann. Solche Verpflichtungen wirken 
sich also in der ersten Betrachtung nicht aus. Die Nicht­
erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen ist -  in einer 
weiteren Betrachtung -  ein zusätzliches Indiz einer be­
reits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit.

• Prüfung der Kreditoren auf Glaubwürdigkeit:

Es existieren verschiedene Möglichkeiten der unsaube­
ren Buchhaltung, die man insbesondere in Zeiträumen 
der Schieflage von Firmen häufig findet. Entsprechend 
auffällige Kreditoren müssen im Vorfeld betrachtet und 
ggf. korrigiert oder später durch Filter in der Auswer­
tung kompensiert werden. Ein Beispiel hierfür sind de­
bitorische Kreditoren.

Sofern diese Daten vorliegen, kann sofort eine erste Analyse 
durchgeführt werden, die einen Überblick gibt. Basierend 
auf diesem Überblick müssen dann weitere Betrachtungen 
angestellt werden.

I. Erstellung einer Datenauswertung

Mit dem Modul InvepCDR werden jeweils zwei Gruppen 
von Konten gegenübergestellt, die das Soll und Haben wie­
dergeben und damit einen Deckungssatz sowohl als Tabelle 
als auch grafisch darstellen. Welche Konten zu einer der bei­
den Gruppen hinzugenommen werden, kann feingliedrig an­
gepasst werden. Verschiedene mathematische Methoden und 
individuelle Einstellungen ermöglichen die Korrektur oder 
Kompensation unvollständiger oder unglaubwürdiger Daten. 
Bei solchen unvollständigen Daten kann es in einer Erstbe­
trachtung durchaus sinnvoll sein, sie im Sinne des Schuld­
ners zu extrapolieren, um eine diesbezügliche gegnerische 
Argumentation zu entkräften (z.B. die Annahme von 30-tä- 
gigen Zahlungszielen, wenn keine Zahlungsziele bekannt 
sind). Eine (teilweise zeitaufwendige) Vervollständigung un­
vollständiger Daten kann zu einem späteren Zeitpunkt erfol­
gen. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, werden die 
Ori ginaldaten zu keinem Zeitpunkt angetastet. Alternative, 
ergänzende oder korrigierende Berechnungen werden aus­
schließlich an einem Duplikat durchgeführt.

Eine Auswertung kann also zunächst immer mit den einfach 
eingespielten und nicht weiter aufbereiteten Daten durchge­
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führt werden, da auf diesem Wege -  mit vergleichsweise sehr 
kleinem Aufwand -  ein Zeitbereich eingegrenzt werden 
kann, der ggf. einer intensiveren Nachpflege oder Korrektur 
der eingespielten Daten bedarf.

Auch wenn in der Erstbetrachtung Zahlungsziele einfach 
ignoriert werden (da sie in der Buchhaltung nicht vorhanden 
sind), wird sich i.d.R. trotzdem ein aussagekräftiges Bild er­
geben. Wie o.a., können verschiedene Szenarien mit unter­
schiedlichen Zahlungszielen betrachtet werden, um sich 
einen schnellen Überblick zu verschaffen. Ein Nachbu­
chungsaufwand kann so teilweise erheblich verkleinert wer­
den. Die tatsächliche Vervollständigung unvollständiger 
Buchhaltungen muss dann nur noch in den Zeiträumen vor­
genommen werden, in denen die unvollständige Buchhal­
tung eine Unterdeckung aufweist. Dies bringt eine erhebli­
che Arbeitsersparnis mit sich.

II. Soll und Haben oder Plus und Minus

Buchhaltungen können mannigfaltig aufgebaut werden. In der 
klassischen Betrachtung werden verfügbare Mittel im Soll 
und Verbindlichkeiten im Haben dargestellt. Schon allein dies 
führt häufig zu Verwirrungen, da z.B. die Kontoauszüge einer 
Bank aus der Sichtweise der Bank erstellt werden. Ein persön­
licher positiver Kontobestand, der im Soll gebucht wird, wird 
auf dem Kontoauszug als Haben ausgewiesen. Die Konten­
überziehung, die im Haben zu buchen ist, wird auf dem Kon­
toauszug als Soll ausgewiesen. Entsprechend kann ein Haben 
alternativ auch mit einem negativen Vorzeichen dargestellt 
werden, ein Soll kann in der Buchhaltung mit einem positiven 
Vorzeichen (oder ohne Vorzeichen) dargestellt werden. Beim 
Vorzeichen gibt es übrigens eine Abweichung bei den Konto­
auszügen, es erfolgt eine Darstellung aus Sicht des Kunden. 
Kontoauszüge weisen Soll/Haben also aus der Sicht der Bank 
und Plus/Minus aus der Sicht des Kunden aus.

In der Realität der vielfältigen Ausgestaltung von Buchhaltun­
gen können die Verhältnisse annähernd beliebig sein. Soll 
wird als Haben und Haben als Soll sowie Plus als Minus oder 
Minus als Plus dargestellt. Hier ist besondere Sorgfalt notwen­
dig, denn selbst bei Großkonzemen ist es in jüngerer Zeit vor­
gekommen, dass sie in den Auswertungen teilweise die Be­
deutung von Soll und Haben verwechselt haben. Dies führte 
dann im Nachhinein zu umfangreichen Wertberichtigungen.

Da in allen denkbaren Konstellationen eine Auswertung mög­
lich sein muss, kann im Modul InvepCDF eingestellt werden, 
ob verfügbare Mittel im Soll oder im Haben, als Plus oder Mi­
nus gebucht wurden. Gleiches gilt für die Verbindlichkeiten. 
Eine falsche Auswahl der Einstellungen zeigt sich dem kun­
digen Betrachter sofort, denn die dann ausgeworfenen Ergeb­
nisse ergeben in solchen Fällen einfach keinen Sinn.

III. Klassische Listendarstellung

Die Gegenüberstellung in Form einer Liste ist die einfachste 
Form der Darstellung. Solche Listen können jederzeit nach 
Excel übernommen oder ausgedruckt werden. Die Listen bil­

den die Grundlage für die weiter unten beschriebene grafi­
sche Darstellung. Es wird für die Gruppe der Konten der ver­
fügbaren Mittel sowie die Gruppe der Konten der Verbind­
lichkeiten jeweils tagesaktuell die Anzahl der Buchungen, 
das Soll und Haben, der Gesamtsaldo bis zu diesem Tag so­
wie eine prozentuale Gegenüberstellung der beiden Konten­
gruppen angezeigt. Die Listenerstellung dauert selbst bei 
größeren Buchungsvolumen i.d.R. nur wenige Sekunden. 
Mit einem schnellen Durchblättern der Ergebnisliste kann 
der näher zu betrachtende Zeitbereich sofort eingegrenzt 
werden. Innerhalb dieses Zeitbereichs lohnt es sich ggf., feh­
lende Details wie Zahlungsziele etc. nachzutragen, um eine 
exaktere Darstellung zu ermöglichen. Mit verschiedenen 
Einstellungen kann gewählt werden, ob Vorträge berücksich­
tigt werden sollen (ist i.d.R. sinnvoll), Dispolimits (oder ir­
gendwie geartete Sperren) zu den verfügbaren Mitteln ad­
diert werden sollen (sofern verfügbar ist auch dies sinnvoll), 
sowie ob für die Verbindlichkeiten das erfasste Belegdatum 
oder das Fälligkeitsdatum verwendet werden soll (in Abhän­
gigkeit von der Art der Buchhaltung ergeben beide Betrach­
tungen einen eigenen Sinn). Insbesondere beim zu verwen­
denden Datum hilft ein Blick in die originalen Belege häufig 
weiter. Oftmals wird tatsächlich gar kein echtes Fälligkeits­
datum erfasst, sondern Rechnungen werden gesammelt und 
erscheinen überhaupt erst mit der Bezahlung in der Buchhal­
tung. In solchen Fälle müssten an sich die Buchungen über­
arbeitet werden, zur vereinfachten Betrachtung kann jedoch 
die Fälligkeit auch mit dem Belegdatum gleichgesetzt wer­
den. Abb. 1 zeigt eine Beispielauswertung.

IV. Interaktive grafische Darstellung mit 
prognostischer Betrachtung

Mit dem auf Wolfram Mathematica basierenden interaktiven 
grafischen Werkzeug können die zuvor generierten Daten vi- 
sualisiert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dy­
namische Ansichten -  basierend auf unterschiedlichen An­
nahmen (z.B. positive Auslegungen) -  zu erzeugen, mit 
denen der Finanzstatus unterschiedlich betrachtet werden 
kann, ohne dass umfangreich nachgebucht werden muss. Auf 
diesem Wege können die Zeiträume, die tatsächlich näher 
betrachtenswert sind, deutlich eingegrenzt werden, um hier­
für ggf. die Buchhaltung zu ergänzen. Insbesondere sind die 
prognostischen Ansichten wertvoll, da mit ihnen Betrachtun­
gen basierend auf Zahlungszielen angestellt werden können, 
die tatsächlich gar nicht in der Buchhaltung erfasst wurden. 
Die Erfahrung zeigt, dass häufig keine Zahlungsziele ge­
bucht werden. Statt nun für den gesamten Zeitraum die Zah­
lungsziele für die Kreditoren oder sogar die einzelnen Bu­
chungen nachzutragen, kann im Vorfeld mit dem grafischen 
Werkzeug eine Betrachtung der Form „was wäre wenn“ an­
gestellt werden. Hier zeigt sich überaus oft, dass selbst lang­
fristige Zahlungsziele am Finanzstatus (also der Zahlungs­
unfähigkeit) tatsächlich nichts ändern. Abb. 2 zeigt die 
interaktiv bedienbare Darstellung der Tabelle aus Abb. 1. 
Auf der linken Seite des Schaubildes wird der Deckungsgrad 
(also das Verhältnis von verfügbaren Mitteln zu Verbindlich­
keiten) angezeigt. Zwei horizontale Linien markieren eine 
Deckung von 100 % sowie von 90 %. Bei Unterschreitung



76 Praxis-Report ZInsO 3/2017

Abb. 1

der 90 % wird der kritische Bereich erreicht und eine detail­
liertere Betrachtung wird notwendig. Die linke Grafik zeigt 
eine Gegenüberstellung der verfügbaren Mittel und der Ver­
bindlichkeiten. An der Position, an der gerade der Mauscur­
sor steht, werden in beiden Grafiken Kreise eingezeichnet 
und die aktuellen Daten inklusive des aktuellen prozentualen 
Deckungsgrads werden in der Textbox unten rechts ange­
zeigt.

Die gestrichelte Linie stellt einen, auf rein mathematischem 
Wege ermittelten, prognostischen gemittelten Durchschnitt

0  Bö 100% kippen 0  Vorzeichen von Heben drehen 0 21 Tage -] Prognose Deckungsdurchsc
Optionen: [V] Negatives Haben auf 0 setzen O Vorzeichen von Soll drehen -------------------------%

[W] Positives Soll auf 0 setzen ® Durchschnittsprognose ohne Zahlungsziel ” konkrete Buchungsdaten

dar, im hier gezeigten Fall einen Durchschnitt von 21 Tagen. 
Diese prognostische Betrachtung „glättet“ die starken 
Schwankungen etwas, besagt sie doch auf mathematischem 
Wege nichts anderes, als dass zeitnahe Zahlungseingänge 
einen aktuellen negativen Einbruch in gewissem Maße kom­
pensieren. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, „die 
Finanzlage war ja  nicht so schlimm, denn ich wusste ja, dass 
bald Geld rein kommt“. An der in diesem Zeitabschnitt dar­
gestellten gesamten Negativaussage ändert sich dadurch je­
doch tatsächlich nichts. Wenn Zahlungseingänge der nächs­
ten 3 Wochen tatsächlich essenzielle Größenordnungen

Abb. 2
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Abb. 3

annehmen würden, so würde sich der gleitende Durchschnitt 
deutlich in Richtung der 90 % Linie bewegen oder diese so­
gar überschreiten. Im Beispiel passiert dies jedoch nicht. Auf 
rein mathematischem Wege kann so eine Aussage über zu­
künftige Einnahmen getroffen werden. Berücksichtigt man 
diese Einnahmen tatsächlich, so wird sich die Gesamtsitua­
tion dadurch kaum verändern.

Wenn die Buchhaltung keine Zahlungsziele enthält, so kann 
mit dem interaktiven Werkzeug ein pauschales Zahlungsziel 
auf alle Verbindlichkeiten angewendet werden. In der Abb. 3 
wurde ein pauschales Zahlungsziel von 28 Tagen angenom­
men. Es werden die gleichen Daten wie in Abb. 2 angezeigt, 
das veränderte Zahlungsziel verändert die Gesamtsituation 
jedoch. Die Zahlungsunfähigkeit, die gemäß Betrachtung aus 
Abb. 2 bereits Anfang 2013 vorlag, jedoch zum Ende 2013 
vorübergehend beseitigt wurde, tritt hier erst gegen Ende Mai 
2014 ein. Mit einem einzigen Klick und ohne weitere Nach­
buchungsaktionen oder Korrekturen in der Buchhaltung kön­
nen so unterschiedliche Szenarien betrachtet werden.

Der fachkundige Sachbearbeiter wird sich -  darauf basie­
rend -  die Unterlagen ansehen und entscheiden, ob eine aus­
reichende Deckung in 2013 als gegeben angenommen wird, 
somit nur 2014 der kritische Zeitbereich ist oder ob bereits 
in 2013 eine tatsächliche Zahlungsunfähigkeit vorhanden 
war (hierfür müssten dann die echten Zahlungsziele nachge­
tragen werden, statt pauschal von 28 Tagen auszugehen).

In einer weiteren Darstellung, die jedoch auch nur prognos­
tischen Charakter hat, könnte man die Debitoren -  also die 
gestellten Rechnungen -  zu den verfügbaren Mitteln hin­
zuziehen. Wiederum wird sich wahrscheinlich ein verbes­
serter Finanzstatus ergeben. Es ist jedoch sicherlich nicht 
sinnvoll, alle Debitoren addieren zu lassen. Vielmehr wird 
man für eine solche Auswertung nur essenzielle Debitoren 
mit sichtbar verlässlichen Zahlungszielen in die Betrach­
tung einfließen lassen. Wichtig ist in jedem Fall die Ein­
zelbetrachtung der Debitoren, denn es ist durchaus beliebt,

Außenstände „stehen zu lassen“ statt eine HGB-konforme 
Wertberichtigung durchzuführen. Es stellt sich also bei alten 
offenen debitorischen Positionen immer die Frage nach der 
Werthaltigkeit. Im Zweifelsfall müsste mit einer eingefüg­
ten Korrekturbuchung eine Ausbuchung erfolgen, um die 
tatsächlichen Forderungen abzubilden. Am grundsätzlichen 
Verlauf wird sich dadurch jedoch nicht viel ändern. Das 
Hinzunehmen der Außenstände zu den verfügbaren Mitteln 
entspricht der -  bereits mit der gestrichelten Linie einge­
zeichneten -  Methode des gleitenden Durchschnitts, denn 
spätere Zahlungseingänge werden dadurch vorverlagert.

Insbesondere bei der prognostischen Betrachtung muss man 
zwingend zwischen einer tatsächlichen und einer retrospek­
tiven Prognostik unterscheiden. Bei der mit mathematischen 
Methoden durchgeführten retrospektiven Prognose wird eine 
„was wäre wenn Aussage“ auf der Basis tatsächlich erfolgter 
Ereignisse (Zahlungen, die später in der Buchhaltung auf­
tauchen) getroffen. Bei der tatsächlichen Prognose (ohne das 
Vorhandensein des Zahlungsereignisses) wird eine Aussage 
auf der Basis von „wie sähe es aus, wenn die Zahlung viel­
leicht eingeht“ getroffen. Eine Aussage über die Zukunft 
bringt entsprechend andere Ergebnisse, wenn diese Zukunft 
bereits in der Vergangenheit liegt; oder anders ausgedrückt: 
„nachher ist man immer schlauer“. Auswirkungen hat diese 
Betrachtung in erster Linie bzgl. der Werthaltigkeit von For­
derungen und der Pünktlichkeit der Zahlungseingänge. Eine 
Gegenseite kann entsprechend argumentieren mit „ich bin 
davon ausgegangen, dass das Geld kommt“, wogegen die 
Analyse zeigt, dass das Geld eben niemals gekommen ist. 
Ob bei dieser Betrachtung eine (auch nur drohende) Zah­
lungsunfähigkeit gemäß der dritten Betrachtungsstufe vor­
lag, hängt somit von der Glaubwürdigkeit der Argumenta­
tion ab und nicht von den tatsächlichen Ereignissen.

V. Nacherfassung von Daten

Sofern basierend auf den originär vorhandenen Daten die es­
senziellen Zeitbereiche eingegrenzt wurden, kann mit einer
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zusätzlichen Nacherfassung der in der Buchhaltung nicht 
vorhandenen Daten die Argumentation unangreifbarer ge­
macht werden. Tatsächlich vorhandene Zahlungsziele kön­
nen für jeden Kreditor pauschal oder individuell für jede 
Rechnung erfasst werden. Lohnenswert ist immer auch die 
Betrachtung debitorischer Kreditoren, denn dass ein Kredi­
tor Geld zu zahlen hat, statt welches zu bekommen, kann 
zwar Vorkommen, ist jedoch ungewöhnlich. Tatsächlich ver­
fälschen debitorische Kreditoren den Finanzstatus teilweise 
erheblich, denn es werden verfügbare Mittel ausgewiesen, 
die tatsächlich überhaupt nicht vorhanden sind. Beliebt in 
diesem Zusammenhang ist z.B. nur die Erfassung von Zah­
lungsvorgängen, unter Weglassung des Rechnungsvorgangs. 
Dem Kreditor wird dies nicht auffallen, denn seine Rech­
nung wurde ja bezahlt, die Buchhaltung wird diesen Kreditor 
jedoch als Aktivposten ausweisen (er hat Geld bekommen, 
das er nicht hätte bekommen dürfen, denn es gibt ja  keine 
Rechnung in der Buchhaltung), also steigert der Kreditor auf 
diesem Wege virtuell die Finanzlage. Das dies buchhalte­
risch nicht akzeptabel ist, ist selbstverständlich; im Rahmen 
einer kreativen Buchführung und kreativ erstellter BWA 
werden solche Vorgänge jedoch nur bei einer Einzelbetrach­
tung auffällig. InvepCDR enthält einen Automatikmodus, 
der -  sofern eingeschaltet -  derartig gestaltete Vorgänge 
automatisch kompensiert.

Wurden für die strategischen Zeitbereiche die Daten nach­
erfasst, kann eine neue Auswertung erfolgen, die dann quasi 
nicht mehr angreifbar ist, da sie auf den echten Daten basiert.

VI. Zusammenfassung

Die Zielsetzung der Werkzeuge ist es, mit möglichst gerin­
gem Arbeitsaufwand sofort Aussagen zu treffen, die eine sta­
bile Grundlage für die Entscheidung zur weiteren Vorge­
hensweise bilden. Mit dem Invep.Quantum-Tool InvepCDR 
kann der Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit mehrstufig fest­

gestellt bzw. geprüft werden. Mit verschiedenen mathemati­
schen und annahmebasierenden Methoden kann bei einer 
maximal positiven Auslegung zugunsten des Schuldners ein 
Zeitbereich eingegrenzt werden, für den sich die detaillierte 
Betrachtung -  und auch Nachpflege nicht vorhandener 
Daten -  lohnt. Es ist schon ein erheblicher Zeit- und Kosten­
unterschied, ob mehrere Monate und alle Konten oder nur 
wenige Wochen und einige Konten manuell ergänzt werden 
müssen. Sofern sich eine katastrophale Finanzsituation ab­
zeichnet, kann sich eine Nacherfassung bzw. Vervollständi­
gung der Buchhaltung sogar erübrigen, da selbst eine maxi­
mal positive prognostische Betrachtung sofort zeigt, dass 
eine Zahlungsunfähigkeit spätestens ab einem bestimmten 
Zeitpunkt angenommen werden kann. Es lässt sich teilweise 
nicht vermeiden, Daten manuell nachzuerfassen. Umso 
wichtiger ist es, frühzeitig genug zu erkennen, ob und in wel­
chem Umfang eine solche Nacherfassung notwendig ist. Der 
stete Praxiseinsatz führt hier zu immer weiter verfeinerten 
Methoden, um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Insbesondere die interaktiven grafischen Werkzeuge können 
sich als ausgesprochen nützlich bei einer Auseinanderset­
zung erweisen, da quasi vor Ort jederzeit weitere Betrach­
tungen -  basierend auf anderen Annahmen -  angestellt wer­
den können. Einer gegnerischen Argumentation kann auf 
diesem Wege begegnet werden, da sie direkt ohne Zeitverzug 
durchgespielt werden kann.

Da sämtliche Auswertungen auf den originalen Daten basieren, 
ohne dass jemals die Ursprungsdatei geändert wird, und diese 
Daten auch in Listenform jederzeit vorgelegt werden können, 
entsteht auch kein Angriffspunkt für eine möglicherweise be­
hauptete Manipulation. Manuelle Datennachpflege bewirkt 
durch die damit verbundene Zunahme der Genauigkeit schluss­
endlich ausschließlich eine positivere und belastbarere Betrach­
tung, als die ursprünglichen Daten an sich dies zulassen. Damit 
schützt das Werkzeug auch vor diesem Angriffsszenario.
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Handbuch Insolvenzrecht

Stefan Lissner/Astrid Knaufi (Hrsg.), 1. Aufl. 2017, 477 S., 
59 €, Kohlhammer Verlag

Die berechtigte Frage „Weshalb noch ein Buch zum Insolvenz­
recht?“ stellen die Herausgeber im Vorwort selbst und geben 
zugleich auch die mutige Antwort „... weil es anders ist“ und, 
so wird erläutert, dass es maßgeblich auf die Belange der Stu­
dierenden an den Hochschulen für Rechtspflege, also die Aus­
bildungsstätte künftiger Rechtspfleger, sowie Studierende der 
Rechtswissenschaft, zugeschnitten ist. Dass dies wirklich gut 
gelingt, liegt nicht nur daran, dass sich die Herausgeber (Lissner 
als Rechtspfleger am AG Konstanz und Astrid Knauf, Dozen­
tin an der Hochschule in Schwetzingen) der Mitarbeit weiterer 
Praktiker versichert haben, sondern auch an der konsequenten 
Umsetzung aus der Praxis und für die Praxis. Mit Elke Bäuerle,

Florian Götz und Thorsten Schleich sind die weiteren Autoren 
insolvenzerfahrene Praktiker aus Baden-Württemberg und mit 
Beate Schmidberger wurde eine engagierte Rechtspflegerin aus 
Heilbronn gewonnen. Das in 22 Kapitel gegliederte Buch folgt, 
nach einer sehr gut gelungenen und dichten Einführung, in klas­
sischer Weise dem Gang des Verfahrens von der Antragstellung 
bis zur Vergütungsfestsetzung und bereitet die jeweiligen Kapitel 
in einer sprachlich sehr verständlichen Art und Weise auf und 
belebt die Darstellung immer wieder mit kleinen Praxisfällen, 
Checklisten, Mustern etc. Der durchgängig gut ausgearbeitete 
Fußnotenapparat beschränkt sich einerseits auf einige immer 
wiederkehrende Bücher und Kommentare, erlaubt aber zur Ver-

Die Rezensionen dieser Ausgabe wurden erstellt von: Hans Haarmeyer 
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